
er im Wege der (Zusatz-)Klage ab Mai 2005 (Mahnschreiben
11.5.2005) geltend.
Die von ihm hierfür beantragte Prozesskostenhilfe hat das AG
mit dem angefochtenen Beschluss verweigert. Der Kläger
habe seinerzeit den vollen Unterhaltsbedarf geltend gemacht
und sei deshalb nunmehr an der Erhebung von Zusatz- und
Nachforderungsklagen gehindert. Der verlangte Krankenver-
sicherungsunterhalt sei nämlich als unselbständiger Teil eines
einheitlichen Unterhaltsanspruchs zu werten.
Hiergegen führt der Beklagte zulässig Beschwerde, mit der er
die Rechtsausführungen des AG angreift. Angesichts der hier
gegebenen Besonderheit, da nämlich nach den Feststellungen
des Urteils im Vorprozess der verlangte Vorsorgeunterhalt
aus nicht prägenden zusätzlichen Vermögenserträgen bestrit-
ten werden könne, sodass eine in der 2. Stufe erforderliche
Kürzung des Elementarunterhalts wie sonst im Rahmen der
Differenzunterhaltsberechnung, nicht erforderlich sei, könne
Elementar- und Vorsorgeunterhalt in getrennten Prozessen
geltend gemacht werden. Er bezieht sich dabei auf die Ent-
scheidung des BGH in FamRZ 1982, 1187. Hilfsweise für den
Fall, dass das Gericht die Abänderungsklage als richtige
Klageart ansehe, kündigt er die Änderung seines Klageantrags
in diesem Sinne an.
Die Beschwerde, der das AG (mit Beschl. v. 6.3.2006 mit
weiterer Begründung) nicht abgeholfen hat, hat in der Sache
vorläufig Erfolg und führt zur Aufhebung und Zurückverwei-
sung an die Vorinstanz.
Zutreffend ist der Ausgangspunkt in der Begründung des
ablehnenden Beschlusses des AG. Da der Kläger im Vorver-
fahren den vollen ihm zustehenden Unterhalt geltend ge-
macht hat und nicht etwa nur eine Teilklage, kann er nun-
mehr nicht im Wege der ergänzenden Erstklage weitere
Teile des ihm nach seiner Behauptung zustehenden Unter-
halts geltend machen. Dies gilt auch für Vorsorgeunterhalt,
der, wie das AG zutreffend ausgeführt hat, als unselbständi-
ger Teil des einheitlichen Unterhaltsanspruchs zu bewerten
ist. Für „vergessenen“ Vorsorgeunterhalt ist anerkannt, dass
dessen nachträgliche Geltendmachung auch nicht die Vo-
raussetzungen einer Abänderungsklage erfüllt, wohl aber
kann er, wenn eine Abänderungsklage aus anderen Gründen
veranlasst und zulässig ist, in diesem Verfahren erstmals
geltend gemacht werden (st. Rspr., z.B. BGH FamRZ 1985,
690). Der von dem Kläger in der zitierten Entscheidung
FamRZ 1982, 1187 vom BGH entschiedene Fall betrifft eine
andere Fallgestaltung. Dort war von vornherein der Alters-
vorsorgeunterhalt als Teilklage (über zunächst freiwillig
gezahlten Elementarunterhalt hinaus) verlangt worden. Spä-
ter, parallel zur Klage auf Vorsorgeunterhalt, ist dann der
Elementarunterhalt, ebenfalls im Wege einer Teilklage, ent-
schieden worden. Dass die aus anderen Gründen zulässige
Teilklage auf Vorsorgeunterhalt ohne Rückwirkung auf den
anderweit geregelten Elementarunterhalt behandelt und ent-
schieden werden konnte, beruhte in der Tat darauf, dass der
Elementarunterhalt nicht nach einer Quote, sondern ange-

sichts gehobener Einkommensverhältnisse konkret errechnet
wurde, sodass dem Pflichtigen zusätzlich erhebliche Mittel
zur Erfüllung eines Vorsorgebedarfs zur Verfügung standen.
Diese Erwägungen stünden einer gesonderten nachträglichen
Geltendmachung von Vorsorgeunterhalt entgegen. Vorlie-
gend ergibt sich jedoch eine abweichende Beurteilung daraus,
dass der verlangte Krankenvorsorgeunterhalt erst nach Erlass
des Urteils im Vorprozess entstanden ist. In einem solchen
Fall begründet diese nachträgliche Veränderung selbst die
Voraussetzungen einer Abänderungsklage. Nachdem der Klä-
ger im Beschwerdeverfahren ausdrücklich klargestellt hat,
dass er für diesen Fall die Klage umstellen werde, hierdurch
keine schützenswerten Belange der Beklagten verletzt werden
und auch im Übrigen alle Prozessvoraussetzungen für eine
Abänderungsklage vorliegen, steht dies der Erfolgsaussicht
der Rechtsverfolgung des Klägers nicht entgegen.
Entgegen den Ausführungen des AG in dem Nichtabhilfe-
beschluss kommt es auch nicht darauf an, ob der Kläger zum
maßgebenden Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhand-
lung im Vorprozess hätte voraussehen können und müssen,
dass ein solcher Krankenvorsorgebedarf entstehen könnte
und deshalb nur eine darauf begrenzte Teilklage hätte erhe-
ben müssen. Die Prognose gleich bleibender Verhältnisse
nimmt an der Bindungswirkung der Urteilselemente für ein
späteres Abänderungsverfahren nicht teil. Maßgebend für
die Bindungswirkung ist nicht, was vorhersehbar war, son-
dern was vorhergesehen worden ist, wobei allerdings im
Zweifel eine widerlegbare Vermutung besteht, dass das,
was sichtbar ist, auch gesehen und berücksichtigt worden ist.
Vorliegend ist außer jeden Zweifel, dass weder Gericht noch
Parteien vorhergesehen haben, dass als Folge des zugespro-
chenen Unterhalts und Wegfall der subsidiären Sozialleis-
tungen Krankenvorsorgebedarf entstehen wird. Dessen zwar
kurzfristig nach dem Urteil eingetretener, aber gleichwohl
nicht berücksichtigter Eintritt begründet wegen veränderter
Verhältnisse die Abänderungsklage.
Da das AG, von seinem Rechtsstandpunkt aus folgerichtig,
die Erfolgsaussicht der nunmehr als solche zu behandelnden
Abänderungsklage noch nicht geprüft hat, war ihm dies im
weiteren Verfahren vorzubehalten (§ 572 Abs. 3 ZPO).

Mitgeteilt von Dr. Hans van Els, RiAG i.R., Solingen

Keine �nderung der PKH-Raten bei Empfang
rAckst4ndigen Kindesunterhalts

§ 1629 Abs. 3 BGB; §§ 115, 120 Abs. 4 ZPO

Macht ein Elternteil in gesetzlicher Prozessstandschaft
Kindesunterhalt geltend, sind seine Einkommens- und
Vermçgensverh4ltnisse fAr die Bewilligung von Prozess-
kostenhilfe maßgebend. Auf eine im Unterhaltsprozess
vereinbarte Nachzahlung rAckst4ndigen Kindesunter-
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halts kann deshalb eine Zahlungsanordnung auf die be-
willigte Prozesskostenhilfe nicht gestAtzt werden.
(Leits4tze des Einsenders)

OLG NArnberg, Beschl. v. 22.5.2006 – 9 WF 569/06 (AG
Schwabach)

Aus den Gründen: I. Das Familiengericht hat dem Antrags-
gegner mit Beschl. v. 13.7.2004 im Scheidungsverfahren
ratenfreie Prozesskostenhilfe bewilligt.
Er hat im Scheidungsverfahren für die beiden bei ihm leben-
den gemeinsamen minderjährigen Kinder der Parteien Kin-
desunterhalt als Folgesache geltend gemacht. Mit Beschl. v.
15.11.2005 hat das Familiengericht die bewilligte Prozess-
kostenhilfe auf die Folgesache Kindesunterhalt erstreckt. Die
Parteien haben anschließend mit gerichtlich protokollierter
Vereinbarung vom 15.11.2005 den Kindesunterhalt geregelt.
Danach hat sich die Antragstellerin verpflichtet, für die Kin-
der jeweils 52 % des Regelbetrages und einen Rückstand auf
Kindesunterhalt in Höhe von 5.023,20 EUR zu zahlen.
Im Hinblick auf die vereinbarte Zahlung von 5.023,20 EUR
hat der Rechtspfleger nach Anhörung des Antragsgegners mit
Beschl. v. 14.3.2006 eine Einmalzahlung auf die Prozess-
kosten in Höhe von 1.432,68 EUR angeordnet.
Gegen diesen am 16.3.2006 zugestellten Beschluss richtet
sich die am 18.4.2006 eingegangene sofortige Beschwerde
des Antragsgegners, der der Rechtspfleger nicht abgeholfen
hat.
II. Die zulässige (§ 127 Abs. 3 ZPO) Beschwerde ist auch
begründet, denn die vereinbarte Nachzahlung auf Kindes-
unterhalt kann dem Antragsgegner weder als gem. § 115
ZPO einzusetzendes Einkommen noch als Vermögen zuge-
rechnet werden.
Für die Entscheidung, ob Zahlungen auf die Prozesskosten-
hilfe anzuordnen sind, kommt es auf die wirtschaftlichen
Verhältnisse des Antragsgegners an. Die vereinbarte Nach-
zahlung auf Kindesunterhalt berührt aber seine Leistungs-
fähigkeit i.S.d. § 115 ZPO nicht.
Die Geltendmachung des Kindesunterhalts durch den An-
tragsgegner erfolgt in Prozessstandschaft gem. § 1629 Abs. 3
S. 1 BGB. Nach der Rspr. des OLG Nürnberg (JurBüro 1990,
754), die vom BGH gebilligt wurde (FamRZ 2005, 1164), ist
für die Bewilligung von Prozesskostenhilfe auf die Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse des klagenden Elternteils
abzustellen, nicht auf diejenigen des Kindes.
Eine Nachzahlungsanordnung hätte danach nur erfolgen kön-
nen, wenn die Nachzahlung auf Kindesunterhalt als Einkom-
men bzw. Vermögen des Antragsgegners anzusehen wäre.
Dies ist jedoch nicht der Fall, denn Kindesunterhalt ist Ein-
kommen des Kindes und zählt nicht zum Einkommen i.S.d.
§ 115 ZPO des den Kindesunterhalt entgegen nehmenden
Elternteils (Zöller/Philippi, 25. Aufl., § 115 ZPO Rn 9). Dies
gilt auch für die Nachzahlung auf Kindesunterhalt, denn auch
bei der geflossenen Nachzahlung handelt es sich nach der

Vereinbarung der Parteien vom 15.11.2005 eindeutig um
Kindesunterhalt.

Mitgeteilt von Dr. Dietmar Seidel, VRiOLG, Nürnberg

Kindergeld als Sozialleistung i.S.d. § 55 SGB I

§ 55 SGB I

Bei Kindergeldzahlungen, die nach dem EStG gew4hrt
werden, handelt es sich im Ergebnis um Sozialleistungen,
die der Schutzvorschrift des § 55 SGB I unterfallen.

LG Kçln, Beschl. v. 28.3.2006 – 13 T 048/06 (AG BrAhl)

Aus den Gründen: Die gem. § 793 ZPO statthafte und auch
im Übrigen zulässige Beschwerde der Gläubigerin gegen den
Beschluss des AG Brühl vom 20.2.2006 ist begründet.
Nach Auffassung der Kammer handelt es sich auch bei den
Kindergeldzahlungen, die nach dem Einkommensteuergesetz
gewährt werden, im Ergebnis um Sozialleistungen, die der
Schutzvorschrift des § 55 SGB I unterfallen. Die Zweck-
bestimmung des Kindergeldes als Sozialleistung hat keine
Änderung dadurch erfahren, dass es nicht mehr nach dem
Bundeskindergeldgesetz sondern seit dem Jahr 1996 nach
dem Einkommensteuergesetz gewährt wird. Eine Unterschei-
dung der Kindergeldleistungen nach der Rechtsgrundlage
(Einkommensteuergesetz oder Bundeskindergeldgesetz) ent-
spricht nicht der Absicht des Gesetzgebers, Kindergeld in
besonderer Weise zu schützen. Eine Besserstellung von Leis-
tungen nach dem Bundeskindergeldgesetz, für die unstreitig
die weitreichendere Vorschrift des § 55 SGB I gilt, im Ver-
gleich zu Leistungen nach dem Einkommensteuergesetz ist
nicht begründbar.
Dass die Kreissparkasse ihre Rechtspraxis – wohl auf Grund
einer vereinzelt vertretenen Auffassung in der Literatur (Zöller/
Stöber, ZPO, 25. Aufl., § 850k Rn 1; ders., Forderungspfän-
dung, 13. Aufl., Rn 153q) – geändert hat und das Kindergeld
nicht mehr als Sozialleistung i.S.d. § 55 SGB I ansieht, ändert
an dieser Bewertung grundsätzlich nichts.
Das auf dem Girokonto der Schuldnerin eingehende Kinder-
geld ist demnach für die Dauer von sieben Tagen seit der
Gutschrift unpfändbar. Nach Ende der Schonfrist kann der
Schuldner beim Vollstreckungsgericht eine Abänderung des
Pfändungsbeschlusses dahingehend erwirken, dass ihm der
nach § 55 Abs. 4 SGB I genannte Betrag bis zum nächsten
Zahlungstermin pfandfrei belassen wird.

Mitgeteilt von Dr. Hans van Els, RiAG i.R., Solingen
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